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RS OGH 1989/8/30 9ObA201/89
(9ObA202/89, 9ObA203/89),

9ObA63/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1989

Norm

ArbVG §9

Rechtssatz

Betreibt ein Arbeitgeber neben einem Gewerbe, das einem KollV unterliegt, räumlich getrennt ein solches, auf das kein

KollV Anwendung ndet, wobei diesem die überragende wirtschaftliche Bedeutung zukommt, so hat der für das

andere Gewerbe bestehende KollV keine Anwendung zu finden.

Entscheidungstexte

9 ObA 201/89

Entscheidungstext OGH 30.08.1989 9 ObA 201/89

9 ObA 63/93

Entscheidungstext OGH 13.10.1993 9 ObA 63/93

Vgl auch; Beisatz: § 48 ASGG (T1)
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